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Synopse zur Stadtverfassung: 
 

Aktuelle Fassung: 
 

Künftige Fassung: 
 

 
§ 15c Bürgerentscheid 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt 
über: 
… 
6. die Feststellung der Jahresrechnung der 

Stadt und die Jahresabschlüsse der Ei-
genbetriebe sowie die Entlastung des 
Magistrats, 

… 

 
§ 15c Bürgerentscheid 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt 
über: 
… 
6. die Feststellung der Haushaltsrechnung 

der Stadt und die Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe sowie die Entlastung des 
Magistrats, 

… 
 

§ 18 Zuständigkeit, Akteneinsicht 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann 
die Beschlussfassung über folgende Angele-
genheiten nicht übertragen: 
 
8. den Erlass der Haushaltssatzung, die 

Feststellung des Haushaltsplanes nebst 
Anlagen und des Stellenplanes sowie die 
Entlastung des Magistrats aus der Jahres-
rechnung, 

… 

 
§ 18 Zuständigkeit, Akteneinsicht 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann 
die Beschlussfassung über folgende Angele-
genheiten nicht übertragen: 
 
8. den Erlass der Haushaltssatzung, die 

Feststellung des Haushaltsplanes nebst 
Anlagen und des Stellenplanes sowie die 
Entlastung des Magistrats aus der Haus-
haltsrechnung, 

… 
 
§ 58 Prüfung der Haushaltsrechnung und 

der Vermögensrechnung 
(1) Der Magistrat leitet die Rechnung  
 
                                      zunächst dem Rech-
nungsprüfungsamt zur Prüfung zu. 
 
(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhal-
tung der für die Haushalts- und Wirtschafts-
führung geltenden Vorschriften und Grund-
sätze, insbesondere darauf, ob 
 
1. die Haushaltssatzung und der Haus-

haltsplan eingehalten worden sind, 
2. die Einnahmen und Ausgaben begründet 

und belegt sind und die Haushaltsrech-
nung und der Vermögensnachweis ord-
nungsgemäß aufgestellt sind, 

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren 
wird, 

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- 
oder Sachaufwand oder auf andere Wei-
se wirksam erfüllt werden kann. 

(3) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine 
Bemerkungen in einem Schlussbericht zu-
sammenzufassen. 

 
 
 
(1) Der Magistrat leitet die Haushaltsrech-
nung innerhalb von neun Monaten nach En-
de des Haushaltsjahres zunächst dem Rech-
nungsprüfungsamt zur Prüfung zu. 
 
Absatz 2 unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 3 unverändert. 
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§ 59 Prüfungsbericht, Schlussbericht 

 
Der Magistrat leitet die Rechnung alsdann 
dem Finanzausschuss mit dem Bericht des 
Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung und 
Beratung zu. Der Finanzausschuss fasst das 
Ergebnis seiner Prüfung und Beratung in 
einem Schlussbericht zusammen. 

 
§ 59 Weiterleitung an den Finanzaus-

schuss 
Nach Vorliegen des Schlussberichts des 
Rechnungsprüfungsamtes leitet der Magist-
rat die Haushaltsrechnung und den Schluss-
bericht einschließlich dazu ergangener Stel-
lungnahmen dem Finanzausschuss zur Bera-
tung zu. 

 
§ 60 Übergeordnete Prüfung 

Der Magistrat leitet die Rechnung mit den 
Berichten der nach Landesrecht für die 
Durchführung der überörtlichen Gemeinde-
prüfung zuständigen Stelle zu. 
 

 
§ 60 Übergeordnete Prüfung 

Nach der Befassung im Finanzausschuss 
leitet der Magistrat die Haushaltsrechnung 
zusammen mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes sowie den weite-
ren Unterlagen der nach Landesrecht für die 
Durchführung der überörtlichen Gemeinde-
prüfung zuständigen Stelle zu. 

 
§ 61 Entlastung 

(1) Nach Vorliegen der Berichte nach §§ 58 
bis 60 leitet der Magistrat die Rechnung mit 
diesen der Stadtverordnetenversammlung 
zu. 
 

 
§ 61 Entlastung 

(1) Nach Vorliegen der Berichte nach §§ 58 
und 60 leitet der Magistrat die Haushalts-
rechnung und die Berichte dem Finanzaus-
schuss zu. Dieser prüft die Haushaltsrech-
nung, berät sie gemeinsam mit den Berichten 
nach §§ 58 und 60 und erstellt einen 
Schlussbericht. Nach Abschluss dieser Prü-
fung leitet der Magistrat die Haushaltsrech-
nung und die Schlussberichte der Stadtver-
ordnetenversammlung zu. 

(2) In der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung, in der über die Entlastung des 
Magistrats entschieden werden soll, berichtet 
ein Mitglied des Finanzausschusses über 
das Ergebnis der Prüfungen. 

(2) Unverändert. 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann 
die Entlastung vorbehaltlos oder mit Ein-
schränkungen aussprechen oder unter An-
gabe der Gründe die Entlastung versagen. 
 

(3) Unverändert. 

  
§ 61a Veröffentlichungen 

Die Haushaltsrechnung, die Berichte nach §§ 
58, 60 und 61 Absatz 1, die Beschlüsse und 
weiteren Unterlagen sind in geeigneter Wei-
se zu veröffentlichen. In öffentlicher Sitzung 
zu behandelnde Schlussberichte, Beschlüsse 
und die weiteren Unterlagen sind unter Be-
rücksichtigung der Regelungen der §§ 3, 5 
bis 6a des Bremer Informationsfreiheitsge-
setzes zu verfassen. 
 

 


